
Positive Rückmeldungen gab es auch bei 
den beihilfeberechtigten Beamten. Nun 
dürfen sie auch wie die GKV-versicherte 
Mehrheit der Bevölkerung drei bis sechs 
Monate auf Termine beim Facharzt war-
ten. Das stärkt die Gemeinschaft und den 
Zusammenhalt und ist ein großer Erfolg 
für unsere Demokratie, so der Präsident 
der Bundesärztekammer. Und die Ärzte? 
Die freuen sich, dass sie endlich nicht 
mehr steigern müssen, sondern nur noch 
gemäß ihrer gelernten EBM-Logik ver-
fahren können. Ein großer Erfolg auch
für die PKV, denn nun darf sie endlich in 
der EBM-Liga spielen.

Als Spaßbremse könnte sich jedoch das 
Bundesministerium für Gesundheit erwei-
sen, wenn die neue Bundesgesundheits-
ministerin die jahrzehntelange Tradition 
ihrer Vorgänger im Amt fortführt und die 
GOÄneu mit der Begründung ablehnt, 

dass die potenzielle Steigerung des zu-
sätzlichen vereinbarten Erstattungsvolu-
mens von bis zu 1,9 Milliarden Euro jähr-
lich für die kommenden drei Jahre viel zu 
teuer sei.

Soweit die Ironie. Nun der Witz in der Ge-
schichte: Damit würde die metaphorische 
ministerielle Spaßbremse (man erinnere 
sich nur an das angewiderte Gesicht von 
Karl Lauterbach und seine spitzen Finger 
bei der Übergabe des Entwurfes einer 
ärztlichen GOÄ beim Deutschen Ärzte-
tag 2022) zur Retterin des letzten Restes 
der Freiberufl ichkeit der deutschen Ärzte-
schaft. Und perspektivisch im Übrigen
auch der Zahnärzteschaft.

„Überwältigende Zustimmung“ 
nach schwacher Debatte

Doch zuerst das Ergebnis der mit Span-
nung erwarteten Abstimmung zu der 
sogenannten GOÄneu: Mit 212 Ja- zu 
19 Nein-Stimmen stimmte am 29. Mai 
2025 der 129. Deutsche Ärztetag in
Leipzig der neuen, gemeinsam mit dem 
PKV-Verband und der Beihilfe erstellten 
Gebührenordnung für Ärzte zu. Entspre-
chend gestaltete sich die rund einstün-
dige Diskussion eher inhaltsleer, dafür
umso phrasenreicher. 21 Redner sprachen 
sich für die Annahme aus, nur vier dage-
gen. Einen guten Überblick, auf welchem 
argumentativen Niveau man sich dabei 
bewegte, fi ndet sich beim Deutschen
Ärzteblatt. Als Zuschauer fühlte man 
sich an geschickte Parteitagschoreografi e 
nach intensiver Vorbearbeitung (wen und 
was vertreten eigentlich die Delegierten?) 
erinnert, aber nicht an eine ernsthafte 
Diskussion um eine der wichtigsten Zu-
kunftsentscheidungen eines freien Be-
rufsstandes.

Die deutsche Ärzteschaft 
macht sich zum Scheinriesen

Aber so ist das halt, wenn es das Wich-
tigste scheint, auch in Zukunft in der ver-
meintlichen großen Politik wichtig zu sein 
und mitspielen zu dürfen. Ob als Stürmer, 
Balljunge oder doch nur Kontrolleur der 
Eintrittskarten, wurde ja nicht themati-
siert. Das Hauptargument des Bundes-
ärztekammer-Präsidenten Dr. Klaus Rein-
hardt, dass im Falle einer Ablehnung des 
vorliegenden GOÄ-Entwurfes die politi-
sche Glaubwürdigkeit des ärztlichen Be-
rufsstandes in Gefahr sei, hatte ja auch 
Charme. Politische Glaubwürdigkeit des 
Berufsstandes? Zumindest aus der Perspek-
tive des obersten Arztes in Deutschland, 
niedergelassen als Hausarzt in Westfalen-
Lippe und in Personalunion Vorsitzender 
des rund 70 000 Mitglieder starken Hart-
mannbundes, mag das ein wichtiges Ar-
gument sein. Aber für die deutsche Ärzte-
schaft?

Verräterische Argumentation 
des Ärzte-Präsidenten 

Um was es der deutschen Ärzteschaft 
wirklich gehen muss, sagte der Präsident 
auch. Ich zitiere gemäß vorgenanntem 
Artikel des „Deutschen Ärzteblattes“: 
„Grundsätzlich gelte es, auch zu beachten,
dass die Ärzteschaft einen ‚angemesse-
nen Interessenausgleich‘ mit der PKV und 
der Beihilfe fi nden müsse. Zwischen den 
berechtigten Interessen der Ärztinnen und 
Ärzte und derjenigen, die zur Zahlung ver-
pfl ichtet sind, brauche es eine Balance.“

Nur tauschte er leider die Adressaten aus. 
Weil es so wichtig ist, sei mir die Wieder-
holung erlaubt: Es geht um einen ange-
messenen Interessenausgleich! Doch die-

GOÄneu: Der Elefant im Raum
Gastkommentar von Dr. Uwe Axel Richter

Wir schreiben das Jahr 2025: Ein großes Aufatmen geht durch das politische Berlin. Ebenso zeigen sich PKV- und GKV-
Kassen und deren Verbände höchst zufrieden: Denn der 129. Deutsche Ärztetag löste dank der überwältigenden Zu-
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ser hat nicht mit PKV und Beihilfe statt- 
zufinden, sondern mit dem Vertragspart-
ner – und das ist nun mal der Patient. 
Eine Gebührenordnung soll einen staat-
lich gesicherten Rahmen für einen freien 
Beruf geben und für diejenigen, die seine 
Leistungen in Anspruch nehmen, sodass 
keine Seite übervorteilt wird. Zur Zahlung 
verpflichtet sind die Patientinnen und Pa-
tienten. Die Erstattung durch Dritte ist 
davon zunächst unberührt. Es liegt nur im 
Interesse der Patienten, dass sich Ärzte-
schaft und Kostenerstatter über grund-
sätzliche Fragen wie die Anerkennung von 
bestimmten Leistungen/neuen Behand-
lungsmethoden et cetera abstimmen. 

Wenn der Staat seine Aufgaben 
verlagert

Was Reinhardt hier mit erheblichem Druck 
durchgezogen hat, ist die Vollendung des 
vor rund 14 Jahren vom damaligen Ärzte-
präsidenten Dr. Frank Ulrich Montgomery 
und dem damaligen FDP-Bundesgesund-
heitsminister Daniel Bahr begonnenen 
Prozess zur Erstellung einer neuen GOÄ 
in der direkten Zusammenarbeit der Ärzte-
schaft mit den Versicherern, der PKV und 
der Beihilfe. Und alles nur, weil der Staat 
schon damals zu „faul“ (man verzeihe mir 
meine Wortwahl) war, seine ihm oblie-
genden (unangenehmen) Aufgaben zu 
erledigen? Oder weil man eine mangelnde 
Fach- und Sachkompetenz im BMG er-
kannt hatte? Das wäre dann Staatsver-
sagen. Eine Formulierung, die im Übrigen 
auch Prof. Dr. Jürgen Wasem 2024 an-
lässlich einer Anhörung zur Novellierung 
der GOÄneu im vergangenen Jahr adres-
siert hatte.

Mehr als „Spökenkiekerei“

Stimmt Bundesgesundheitsministerin Nina 
Warken der vom Deutschen Ärztetag ver-
abschiedeten GOÄneu zu, dann hat die 
Ärzteschaft die EBM-isierung der GOÄ 
geschafft, die PKV endlich ein versiche-
rungsmathematisches Äquivalent zu den 
Kassen-Budgets und die Politik eine fak-
tische Einheitsversicherung, ohne nach 
außen hin das duale Versicherungssystem 
abgeschafft zu haben. Für die Versiche-
rungswirtschaft eröffnet sich damit ein 
weiter wachsender Markt namens Zusatz-
versicherungen. Gerade letztere spielen 

in der Zahnmedizin eine immer größere 
Rolle – ganz abgesehen davon, dass die 
Rolle der GOZ für die gesetzlich versi-
cherten Patienten in der Zahnmedizin er-
heblich größer ist als die der GOÄ in der 
Medizin.
 
Sollte also Nina Warken den Entwurf der 
GOÄ absegnen und in eine Rechtsver-
ordnung gießen, steht für die Zahnärzte-
schaft der sprichwörtliche Elefant im 
Raum: Folgt eine Vereinheitlichung der 
Systematik von GOZ und GOÄ aus politi-
scher Opportunität, oder behält man eine 
eigenständige Rolle der Zahnärzteschaft? 
Die Antwort findet sich im Unterton in 
der Gratulation von Prof. Dr. Christoph 
Benz, Präsident der Bundeszahnärztekam-
mer: „Wir gratulieren den Ärzten, dass 
sie einen für sie passenden Weg gefun-
den haben. Dennoch wird es notwendig 
sein, dass die Zahnmedizin ihren eigenen 
Weg geht“, so die Verlautbarung in der 
Pressemeldung vom 30. Mai 2025.

Bleibt die Frage, wohin der eigenständige 
Weg führen soll. Die derzeitige Fokussie-
rung auf den Punktwert und dessen Er-
höhung gilt es jedenfalls angesichts der 
Logik der GOÄneu zu überdenken. Denn 
eine Anhebung des Punktwertes und ein 
„robuster Einfachsatz“ sind keine gute 
Kombination.

Fundamentale Unterschiede zwi- 
schen Zahnmedizin und Medizin 

Es wird daher entscheidend darauf ankom-
men, der Politik den Unterschied zwischen 
Medizin und Zahnmedizin erleb- und 
nachvollziehbar zu machen. In ihrem ers-
ten Statement versucht es die BZÄK so: 
„Jedoch kann der GOÄ-Entwurf nicht die 
Grundlage für eine überarbeitete GOZ 
werden. Hier gibt es gravierende Unter-
schiede, die berücksichtigt werden müs-
sen. So wird in der Zahnmedizin regel-
mäßig eine individuelle Bemessung nach 
Schwierigkeitsgrad und Zeitaufwand be-
rechnet. Behandlungen müssen nach den 
spezifischen Bedürfnissen und der indivi-

duellen zahnmedizinischen Situation des 
Patienten berechnet werden können, nur 
so ist es für Patientenschaft und Behan-
delnde fair. Der sogenannte Steigerungs-
faktor ist ein Multiplikator, der auf die 
Grundgebühr einer zahnärztlichen Leis-
tung angewendet wird, um die tatsäch-
lichen Kosten der Behandlung zu be-
rechnen. Dieser Faktor ermöglicht es, die 
Gebühren an die individuellen Bedürfnisse 
und die Komplexität der Behandlung an-
zupassen.“ Was in der Konsequenz als 
Botschaft für die Politik bedeuten würde: 
„Finger weg vom Paragrafenteil und der 
Überarbeitung des Leistungskataloges.“ 
(„Das machen wir selbst.“)

An die Erfahrungen mit der  
GOZ 2012 erinnern

Der zahnärztliche Berufsstand sollte aus 
der Vergangenheit rund um die GOZ 2012 
lernen und die Möglichkeiten der GOZ 
auch jenseits des Steigerungsfaktors nut-
zen. Der vorhandene Paragrafenteil der 
GOZ bietet Möglichkeiten für eine ge-
rechte Honorierung der zahnärztlichen 
Leistung. Nur muss die Zahnärztin/muss 
der Zahnarzt diesen Spielraum auch nut-
zen. Auch dies macht einen freien Beruf 
aus und ist der elementare Unterschied 
zwischen einer Gebührenordnung und 
einer Bepreisungsliste wie dem BEMA.

Was wäre gewesen, wenn …?

Abschließend noch ein Gedanke: Was 
wäre eigentlich passiert, wenn die Dele-
gierten des 129. Deutschen Ärztetages 
der GOÄneu nicht zugestimmt hätten? 
Wäre Dr. Klaus Reinhardt dann zurück-
getreten?

Dr. Uwe Axel Richter 
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